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Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 

ZWISCHEN DER REGIERUNG DER RE­
PUBLIK ÖSTERREICH UND DER RE­
GIERUNG DER REPUBLIK UNGARN 
ÜBER DIE ÜBERNAHME VON PERSO­
NEN AN DER GEMEINSAMEN GRENZE 

Die Regierung der Republik Österreichunddie 
Regierung der Republik Ungarn (im weiteren 
Vertragsparteien genannt), 

von dem Wunsche geleitet, die gegenseitige 
Übernahme von eigenen Staatsangehörigen und 
Drittausländern an der geineinsamen Grenze im 
Geiste der gutnachbarlichen Beziehungen· durch ein 
Abkommen zu regeln; 

in dem Bestreben, die illegalen Wanderungsbewe­
gungen im gemeinsamen Interesse entsprechend den 
Bemühungen im Rahmen der europäischen Zusam­
menarbeit wirksam zu bekämpfen, und sich zu dem 
Ziel bekennend, den persönlichen Anwendungsbe­
reich dieses Abkommens in Zukunft zu erweitern; 

haben folgendes vereinbart: 

Artikell 

(1) Jede Vertragspartei übernimmt ohne beson­
dere Formalität aus dem Gebiet der anderen 
Vertragspartei jede Person, von der glaubhaft 
gemacht wird, daß sie ihre Staatsangehörigkeit 
besitzt. Stellt sich nachträglich heraus, daß die 
Person im Zeitpunkt der Einreise diese Staatsange­
hörigkeitnicht besessen hat, so muß sie von der 
anderen Vertragspartei zurückgenommen werden; 
dies gilt nicht, falls die Behörden der Vertragspartei, 
die die Person übernommen hat, dieser zu Unrecht 
ein Reisedokument ausgestellt haben. 

(2) Kann die Staatsangehörigkeit nicht glaubhaft 
gemacht werden, so wird die diplomatische Mission 
oder konsularische Vertretung jener Vertragspartei, 
deren Staatsangehörigkeit die Person vermutlich 
besitzt, diese auf Ersuchen unverzüglich klarstellen. 

EGYEZMENY 

AZ OSZTRÄK KÖZTÄRSASAG KORMÄ­
NY A ES A MAGYAR KÖZTÄRSASÄG 
KORMÄNYA KÖZÖTT, SZEMELYEK­
NEK A KÖZÖS ÄLLAMHATÄRON 

TÖRTENÖ Ä TVETELERÖL 

Az Osztrik Köztirsasig Kormanya, es a Magyar 
Köztirsasag Kormanya (a tovabbiakban: Szerz5d5 
Felek) attol az ohajtol vezerelve, hogy 

a sajat allampolgarok es harmadik orszagok 
illampolgarainak a közös hataron torteno 
kölcsönös atvetelet a joszomszedi kapcsolatok 
szellemeben Egyezmenyben szabalyozzak; 

azon törekvest61 vezerelve, hogy az illegalis 
nepmozgast az europai együttmüködes kereteben 
kifejtett faradozasoknak megfelel5en ki;llcsönös 
erdekeikkel összhangban visszaszoritsak es azon 
celt követve, hogy az Egyezmeny szemelyi hatalyat 
a jöv6ben kiterjesszek, 

a következ6kben allapodtak meg: 

l.cikk 

(1) Mindegyik Szerz6d5 Fel különös alak­
szerüseg nelkül visszafogad a masik Szerz5d6 Fel 
területer51 minden szemelyt, akir5l valoszinüsitik, 
hogy annak allampolgarsagaval rendelkezik. Amen­
nyiben utolag kiderül, hogy a szemely a beutazas 
id6pontjaban ilyen allampolgarsaggal nem rendel­
kezett, ugy 6t a masik Szerz5d6 Felnek vissza keil 
vennie, ez nem ervenyesül abban az esetben, ha azon 
Szerz6d5 Fel hatosiga, amely a szemelyt atvette, 
reszere jogszerütlenül allitott ki utiokmanyt. 

(2) Ha az allampolgarsag nem valoszinüsithet5, 
akkor azon Szerz5d5 Fel diplomaciai vagy konzuli 
kepviselete, amelynek allampolgarsagaval a szemely 
feltehet6en rendelkezik, ezt megkeresesre haladek­
talanul tisztazza. 
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2 1036 der Beilagen 

Artikel 2 

Die beabsichtigte Heimbeförderung von Perso­
nen, die wegen Krankheit oder mit Rücksicht auf ihr 
Alter der Betreuung bedürfen, wird von der 
zuständigen Behörde des Aufenthaltsstaates der 
diplomatischen Mission oder konsularischen Ver­
tretung des Heimatstaates angekündigt. Innerhalb 
eines Monats nach der Ankündigung ist dem 
Aufenthaltsstaat mitzuteilen, wo und wann die 
Übernahme erfolgen wird. 

Artikel 3 

(1) Jede Vertragspartei übernimmt einen Dritt­
ausländer, der die österreichisch-ungarische Staats­
grenze rechtswidrig überschritten hat und der 

a) grundsätzlich sichtvermerksfrei in das Gebiet 
der ersuchten Vertragspartei einreisen konnte, 
unabhängig davon, ob ein Einreiseverbot 
gegen ihn besteht und ob er sich rechtmäßig 
oder rechtswidrig dort aufgehalten hat, oder 

b) der mit einem Sichtvermerk in das Gebiet der 
ersuchten Vertragspartei eingereist ist oder 
dort eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten 
hat oder dem dort' im Sinne der Genfer 
Konvention über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge Asyl gewährt wurde, oder 

. c) der auf Grund eines Vertrages der ersuchten 
Vertragspartei mit einem dritten Staat von 
diesem zu übernehmen ist. 

(2) Der Übernahmsantrag kann innerhalb von 90 
Tagen nach der rechtswidrigen Einreise des 
Drittausländers jederzeit gestellt werden. Der 
Antrag muß die Personaldaten der zu übernehmen­
den Person sowie Angaben betreffend die rechts­
widrige' Überschreitung der gemeinsamen Grenze 
enthalten. Auf den Übernahmsantrag ist innerhalb 
von 72 Stunden nach dessen Übermittlung eine 
Antwort zu erteilen. Die ersuchte Vertragspartei 
übernimmt den Drittausländer auf Grund einer 
Übernahmserklärung. Der Übernahmsantrag und 
die Ausstellung der Übernahmserklärung erfolgen 
österreichischerseits durch die Sicherheitsdirekiion 
für das Burgenland, ungarischerseits durch das 
Landeskommando der Grenzwache. 

(3) Die in Abs. 1 genannten Drittausländer 
werden formlos übernommen, wenn die andere 
Vertragspartei innerhalb von 7 Tagen nach dem 
rechtswidrigen Grenzübertritt darum ersucht. Diese 
Vorgangsweise kann lediglich dann angewendet 
werden, wenn die andere Vertragspartei Angaben 
macht, die die Feststellung ermöglichen, daß die 
Person rechtswidrig die österreichisch-ungarische 
Grenze überschritten hat. Über die Übergabe wird 
eine Niederschrift angefertigt. Lehnt die ersuchte 
Vertragspartei die formlose Übergabe ab, so kann 
die ersuchende Vertragspartei unter Hinweis darauf 
binnen 7 Tagen die Übernahme nach Abs.2 
beantragen. 

2. cikk 

Olyan szemelyek szindekolt hazaszillitisit, 
akiknek egeszsegi illapotuk miatt vagy eletkorukra 
tekintettel gondozisra van szüksegük, a tartozko­
disi hely illaminak illetekes hat6siga bejelenti a 
honossig szerinti illam diplomiciai vagy konzuli 
kepviseletenek. A bejelentest követö egy honapon 
belül a tartozkodisi hely iIIamival közölni keIl, 
hogy az itvetel hol es mikor törtenik. 

3.cikk 

(1) Mindegyik Szerzödö fel itveszi azon 
harmadik orszig illampolgirit, aki az osztrik-ma­
gyar illamhatirt jogellenesen lepte it, es 

a) aki vizumkötelezettseg nelß,ül utazhatott be a 
megkeresett Szerzödö Fel területere, függet­
lenül attol, hogy beutazisi tilalom alatt ill, 
illetve ott jogszerüen, vagy jogellenesen 
tart6zkodott, vagy 

b) aki vi zum mal utazott be a megkeresett 
Szerzödö Fel területere vagy ott tartozkodisi 
engedelyt kapott, vagy a menekültek jogiIli­
sira vonatkozo genfi egyezmeny alapjin 
reszere menedekjogot biztositottak, vagy 

c) akit a megkeresett Szerzödö Fel iltal harma­
dik orsziggal megkötött szerzödes alapjin 
ezen harmadik orszig visszavenni köteles. 

(2) Az itvetel irinti kerelmet a harmadik orszig 
illampolgira jogellenes bel~peset követö 90 napon 
belül birmikor elö lehet terjeszteni. A kerelemnek 
tartalmaznia keIl az itveendö szemeIy adatait, 
'valamint a közös hatir jogellenes itlepesere 
vonatkoz6 adatokat. Az itveteli kerelemre annak 
elöterjeszteset követö 72 orin beIül vilaszt keIl adni. 
A megkeresett Szerzödö Fel a harmadik orszig 
illampolgirit itveteli nyilatkozat alapjin veszi it. 
Az itveteli kereimet es az itveteli nyilatkozatot 
osztrik reszröl Burgenland Tartominy Biztonsigi 
Igazgat6siga, magyar reszröl pedig a Hatirörseg 
Orszigos ParaI\csnoksiga terjeszti elö. 

(3) Harmadik orszignak az (1 ) bekezdes szerint 
megjelölt illampolgirit mindegyik Szerzödö Fel 
különös alakszerüseg nelkül itveszi, ha a misik 
Szerzödö Fe! a jogellenes hatiritlepest követö 7 
napon belül ezt kerelmezi. Az ilyen eljirist csak 
akkor lehet alkalmazni, ha a misik Szerzödö Fel 
olyan adatokat közöl, amelyek lehetöve teszik 
annak megillapitisit, hogy a szemely jogellenesen 
lepte it az osztrik-magyar hatirt. Az itadisr61 es 
itvetelröl jegyzökönyvet keil kesziteni. Ha a 
megkeresett Szerzödö Fel az alakszeruseg nelküli 
itvetelt elutasitja, a megkeresö Szerzödö Fel az erre 
törtenö utalissal az itvetelt 7 napon belül, a (2) 
bekezdes szerint kerelmezheti. ' 
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(4) Stellt sich nachträglich heraus, daß der 
Drittausländer nicht aus dem Staatsgebiet der 
anderen Vertragspartei rechtswidrig eingereist ist, 
so muß er auf Ersuchen innerhalb von 30 Tagen 
nach der Übernahme zurückgenommen werden. 

(5) Sofern eine Person, die übergeben werden 
soll, nicht über ausreichende eigene Mittel verfügt, 
tEägt die ersuchende Vertragspartei die T ransport-
kosten bis zur gemeinsamen Grenze. . 

Artikel 4 

(1) Jede Vertragspartei übernimmt die Durchbe­
förderung von Drittausländern, wenn die andere 
Vertragspartei darum ersucht und die Übernahme 
durch den Zielstaat und durch allfällige weitere 
Durchbeförderungsstaaten sicherstellt. 

(2) Die Durchbeförderung wird nicht beantragt 
und kann abgelehnt werden, wenn der Drittauslän-
der . 

1. im Zielstaat oder in einem allfälligen weiteren 
Durchbeförderungsstaat Gefahr läuft, un­
menschlicher Behandlung oder der Todes­
strafe unterworfen zu werden, oder in seinem 
Leben oder seiner Freiheit aus Gründen seiner 
Rasse, seiner Religion, seiner' Nationalität, 
seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder seiner politischen 
Ansichten bedroht wäre, oder 

2. im ersuchten Staat strafrechtlich verfolgt 
werden müßte oder ihm im Zielstaat oder in 
einem allfälligen weiteren Durchbeförde­
rungsstaat strafrechtliche Verfolgung oder 
Strafvollstreckung droht, ausgenommen we­
gen rechtswidrigen Grenzübertritts. 

(3) Das Ersuchen um Durchbeförderung wird auf 
direktem Weg zwischen dem österreichischen 
Bundesministerium für Inneres und dem Innenmini­
sterium der Republik Ungarn gestellt und erledigt. 
Das Ersuchen muß außer den persönlichen Daten 
des Drittausländers auch die Erklärung enthalten, 
daß die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 gegeben 
und keine Ablehnungsgründe nach Abs. 2 bekannt 
sind. Weiters werden darin das Datum der 
beabsichtigten Übergabe sowie der gewünschte 
Grenzübergang angegeben. Die ersuchte Vertrags­
partei wird im Einvernehmen mit der ersuchenden 
Vertragspartei den Drittausländer unverzüglich 
durchbefördern. 

(4) Lehnt die ersuchte . Vertragspartei das 
Ersuchen mangels V orliegens der erforderlichen 
Voraussetzungen ab, so wird sie der ersuchenden 
Vertragspartei die hiefür maßgeblichen Gründe 
mitteilen. 

(5) Drittausländer können an die ersuchende 
Vertragspartei zurückgestellt werden, wenn nach­
träglich Tatsachen bekannt werden oder eintreten, 
die der Durchbeförderung entgegenstehen. 

(4) Amennyiben ut61ag megällapitasra kerül, 
hogy a harmadik orszäg ällampolgara nem a mäsik 
Szerzödö Fel allamterületeröllepett be jogellenesen, 
ugy öt megkeresesre az atadäst61 szämitott 30 
napon belül vissza kell venni. . 

(5) A megkeresö Szerzödö Fel viseli a közös 
hatarig törtenö szällitas költsegeit, ha az ätadand6 
szemely nem rendelkezik ehhez elegendö sajat 
eszközzel. 

4. cikk 
; 

(1) Mindegyik Szerzödö Fel ätveszi harmadi~ 
orszag allampolgärät atszällitäsra, ha a mäsik 
Szerzödö Fel ezt keri es az atveteJt a celorszägban es 
az esetleges tovabbi tranzit orszägban biztositotta. 

(2) Az atszällitäst nem kerelmezik, illetöleg 
elutasithat6, ha a harmadik orszag ällampolgärät 

a) a celorszagban vagy az esetleges toväbbi 
tranzit orszägokban embertelen . bänasm6d, 
halalos itelet fenyegeti, eJete vagy szabadsaga 
faji, vallasi, riemzeti hovatartozisa, meghati­
rozott szocialis ~soporthoz tartozäsa vagy 
politikai nezetei miatt veszelynek van kiteve, 
vagy 

b) a megkeresett Szerzödö Fel orszagaban 
büntetöeljäräst kelle ne inditani ellene, vagy a 
celorszagban, illetöleg az esetleges tranzitor­
szagok valamelyikeben büntetöeljäräs inditäsa 
vagy büntetes vegrehajtäsa fenyegeti, kiveve a 
tiltott hatirätlepesert törtenö felelössegrevo­
nis esetet. 

(3) Az atszillitäs iränti kerelmet az Osztrak 
Szövetsegi Belügyminiszterium es a Magyar 
Köztärsasäg Belügyminiszteriuma között közvetlen 
uton terjesztik elö es intezik. A kerelemnek a 
harmadik orszäg ällampolgära szemeJyi adatain 
kivül tartamaznia keil azt a nyilatkozatot is, hogy az 
(1) bekezdes szerinti feItetelek adottak es nem 
ismertek a (2) bekezdes szerinti elutasitäsi okok. 
Tajekoztatni keil tovabbi a szindekolt atadas 
idöpontjir61, val ami nt a hatärätkelöhelyröl. A 
megkeresett Szerzödö Fel a megkeresö Szerzödö 
Fellel egyetertesben a harmadik orszäg ällampolgi­
rat halade.ktalanul ätszällitja. 

(4) Ha a megkeresett Szerzödö Fel a megkeresest 
a szükseges feltetelek hiänya miatt elutasitja, akkor 
a: mäsik Szerzödö Fellel közölnie keil az elutasitäs 
indokit. 

(5) A harmadik orszäg ällampolgära visszaadhat6 
a megkeresö Szerzödö Felnek, ha ut61ag olyan 
tenyek välnak ismertte vagy következnek be, 
amelyek az ätszallitist nem teszik lehetöve. 
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4 1036 der Beilagen 

(6) Die aus der Durchbeförderung und der 
allfälligen Rückstellung entstehenden Kosten trägt 
die ersuchende Vertragspartei. 

Artikel 5 

Zur Durchführung dieses Abkommens können 
die Innenminister der Vertragsparteien V ereinba­
rungen treffen, insbesondere über 

a) die Vorgangsweise bei der gegens'eitigen 
Verständigung; 

b) die bei der Übergabe und Übernahme 
einzuhaltende Vorgangsweise sowie die erfor­
derlichenAngaben und Unterlagen; 

c) die Grenzübergänge für die Übernahme; 

d) die Modalitäten des Kostenersatzes nach 
Artikel 4 Abs. 6. 

Artikel 6 

, Jede Vertragspartei kann aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit 
die Anwendung dieses Abkommens vörübergehend 
ganz oder teilweise aussetzen. Einführung und 
Aufhebung dieser Maßnahme sind der anderen 
Vertragspartei unverzüglich schriftlich auf diploma­
tischem Wege bekanntzugeben. Die vorüberge­
hende Aussetzung des Abkommens läßt die 
Verpflichtung zur Übernahme eigener Staatsange­
höriger unberührt. 

Artikel 7 

(1) Dieses Abkommen tritt am dreißigsten Tag in 
Kraft, nachdem die Vertragsparteien einander 
schriftlich auf diplomatischem . Wege mitgeteilt 
haben, daß ihre jeweiligen innerstaatlichen V oraus­
setzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. 

(2) Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte 
Zeit in Kraft, sofern nicht eine der Vertragsparteien 
das Abkommen schriftlich auf diplomatischem 
Wege kündigt; in diesem Fall tritt das Abkommen 
30 Tage nach Einlangen der Kündigung außer 
Kraft. 

Geschehen zu Salzburg, am 9, Oktober 1992 in 
zwei Urschriften in deutscher und ungarischer 
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen­
tisch sind. 

Für die Regierung der Republik Österreich: 
Dr. Franz Löschnak 

Für die Regierung der Republik Ungarn: 
Dr. Boross Peter 

(6) Az atszallitasb6l es az esetleges visszaadasb61 
keletkezö költsegeket a megkeresö Szerzödö Fe! 
viseli. 

5. cikk 

Az Egyezmeny vegrehajtasa erdekeben a Szer­
zödö Felek belügyminiszterei megallapodast 
köthetnek: 

a) a kölcsönös tajekoztatas m6djar61; 

b) az atadas es atvetel soran követendö eljarisr61, 
valamint az ehhez szükseges adatokr6l es 
iratokr61; 

c) a Szemelyek atvetelere kijelölt hataritkelöhe­
lyekröl; 

d) a 4. cikk (6) bekezdes szerinti költsegterites­
röl. 

6.cikk 

Az Egyezmeny alkalmazasat közrendi, közbiz­
tonsagi vagy közegeszsegügyi okt6l barmelyik 
Szerzödö Fel atmenetileg egeszben vagy reszben 
felfüggesztheti. Ezen intezkedes bevezeteset, illetö­
leg visszavonasat a masik Szerzödö Fellel diploma­
ciai uton, irisban haladektalanul közölni kell. Az 
Egyezmeny atmeneti felfüggesztese nemerinti a 
sajat ällampolgarok atvetelere vonatkoz6 kötele­
zettseget. 

7. cikk 

(1) Az Egyezmeny az azt követöharmincadik 
napon lep hatalyba, amikor a Szerzödö Felek 
diplomaciai uton, iräsban kölcsönösen tajekoztattak 
egymast arr61, hogy eleget tettek a hatalyba 
lepeshez szükseges belsö jogi elöirisoknak. 

(2) Az Egyezmeny hatarozatlan ideig marad 
hatalyban amennyiben a Szerzödö Felek egyike 
diplomäciai uton, irasban nem mondja fel. Ebben az 
esetben az Egyezmenya felmoridas kezhezvetelet 
követö harmincadik napon hatalyat veszti. 

Keszült Salzburgben 1992. okt6ber h6 9-en 
napjan ket eredeti peldanyban, mindkettö nemet es 
magyar nyelven, mindket szöveg egyarint hiteles. 

Az Osztrak Köztarsasag Kormanya neveben: 
Dr. Franz Löschnak 

A Magyar Köztarsasag Kormanya· rieveben: 
Dr. Boross Peter 
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VORBLATT 

Problem: . 
Im Verhältnis zwischen Österreich und der Republik Ungarn besteht bisher keine vertragliche 

Regelung der Übernahme eigener Staatsbürger und von rechtswidrig aus einem in den anderen der beiden 
Staaten eingereisten Drittausländern sowie der Durchbefärderung von Drittausländern. 

Lösung: 

Abschluß eines Abkommens über die Übernahme von Personen an der gemeinsamen Grenze. 

Alternativen: 

Keine. Anträge auf Übernahme von Personen wurden zwar schon in der Vergangenheit auf Grund 
nicht rechtsverbindlicher Absprachen vielfach positiv erledigt, doch ist eine vertragliche Re!?elung zur 
Festlegung einer entsprechenden Verpflichtung sowie der konkreten Voraussetzungen für die Ubernahme 
und für die Durchbefärderung erforderlich. 

Kosten: 

Durch das Abkommen ist eine Kostenersparnis für den Bund zu erwarten. 

Vereinbarkeit mit EG-Recht: 

Die Übernahme von Personen an der Grenze ist im EG-Recht nicht geregelt. (Zwischen einzelnen 
EG-Staaten bestehen bilaterale Schubabkommen, zwischen den sogenannten Schengener Staaten und Polen 
darüber hinaus ein mehrseitiges Übereinkommen.) 
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6 1036 der Beilagen 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das Abkommen zwischen der Regierung der 
Republik Österreich und der Regierung der 
Republik Ungarn über die Übernahme von 
Personen an der gemeinsamen Grenze hat gesetzän­
dernden und gesetzesergänzenden Charakter und 
bedarf daher der Genehmigung durch den Natio­
nalrat gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. Es hat nicht 
politischen Charakter. Es regelt keine Angelegen­
heiten des selbständigen Wirkungsbereiches der 
Länder, sodaß sein Abschluß der Zustimmung des 
Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz 
B~VG nicht bedarf. Da es einer unmittelbaren 
innerstaatlichen Anwendung zugänglich ist, ist eine 
Erlassung von Gesetzen im Sinne des Art. 50 Abs. 2 
B-VG zu seiner Erfüllung nicht erforderlich. Das 
Abkommen enthält keine verfassungsändernden 
Bestimmungen. 

Zwischen Österreich und seinen westeuropäi­
schen Nachbarn sowie mit Frankreich und den 
Beneluxstaaten bestehen bereits seit vielen Jahren 
vertragliche Regelungen über die Übernahme von 
Personen an der Grenze. 

In den vergangenen Jahren war Österreich 
bemüht, auch mit seinen übrigen Nachbarn und 
anderen Staaten Mittel- und Osteuropas Abkom­
men über die Übernahme von Personen abzuschlie­
ßen. Am 2. August 1991 konnte mit der Republik 
Polen ein auf die beiderseitigen Staatsangehörigen 
beschränktes Abkommen (BGBI. Nr. 462/1991), am 
26. August 1991 mit der CSFR ein umfassendes 
Abkommen über die Übernahme von Personen an 
der gemeinsamen Grenze (BGBI. Nr. 667/1992) 
abgeschlossen werden. 

N ach mehreren Verhandlungsrunden konnte im 
September 1992 auch mit der Republik, Ungarn 
Einigung über ein Abkommen erzielt werden, das 
am 9. Oktober 1992 von den beiderseitigen 
Innenministern unterzeichnet wurde. 

Im einzelnen sieht das Abkommen zwischen der 
Regierung der Republik Österreich und der 
Regierung der Republik Ungarn folgende Ver­
pflichtungen der Vertragsparteien vor: 

1. die jederzeitige formlose Übernahme eigene~ 
Staatsangehöriger; 

2. die Übernahme bestimmter· Kategorien von 

Drittausländern, die vom Gebiet einer Ver­
tragspartei rechtswidrig in das der anderen 
eingereist sind, sofern letztere innerhalb 
bestimmter Fristen um die Übernahme er­
sucht; 

3. die Durchbeförderung von Drittausländern in 
einen Drittstaat. 

Durch dieses Abkommen ist eine Kostenersparnis 
für den Bund zu erwarten. Die mit der Übernahme 
einer gegenüber der Vergangenheit voraussichtlich 
nicht nennenswert erhöhten Zahl von Personen 
durch Österreich verbundenen Kosten dürften 
geringer sein als die Kosteneinsparungen infolge 
beschleunigter Übernahme von Personen durch die 
Republik Ungarn sowie infolge Ermöglichung der 
Durchschiebung von Personen durch Ungarn statt 
deren direkter Abschiebung in den Heimatstaat auf 
dem Luftweg. 

Zur Vereinbarkeit des Abkommens mit dem 
EG-Recht: 

Die Übernahme von Personen an der Grenze ist 
im EG-Recht nicht geregelt. (Zwischen einzelnen 
EG-Staaten bestehen bilaterale Schub abkommen, 
zwischen den sogenannten Schengener Staaten und 
Polen darüber hinaus ein mehrseitiges Übereinkom­
men.) 

Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Die Übernahme eigener Staatsangehöriger ist in 
Abs. 1 als Regelfall ohne besondere Formalität bei 
Glaubhaftmachung der Staatsangehörigkeit des 
übernehmenden Staates vorgesehen. Stellt sich 
nachträglich der Nichtbesitz dieser Staatsangehö­
rigkeit im Zeitpunkt der Einreise heraus, so muß die 
Person vom ersuchenden Staat zurückgenommen 
werden; dies gilt jedoch nicht, wenn die Behörden 
des ersuchten Staates der übernommenen Person zu 
Unrecht ein Reisedokument ausgestellt haben. 

Abs. 2 sieht für den Fall, daß lediglich vermutet 
wird, aber nicht glaubhaft gemacht werden kann, 
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daß eine von einem Vertragsstaat in den anderen zu 
überstellende Person die Staatsangehörigkeit des 
letzteren besitzt, die Verpflichtung des letzteren 
vor, .die Staatsangehörigkeit auf Ersuchen unver­
züglich klarzustellen. 

Zu Artikel 2: 

Dieser Artikel betrifft ebenso wie Art. 1 die 
Übernahme eigener Staatsbürger und enthält eine 
Sonderregelung für pflegebedürftige Personen. Im 
Hinblick auf das Erfordernis rechtzeitiger Maßnah­
men der übernehmenden Vertragspartei ist deren 
diplomatischer Mission oder konsularischer Vertre­
tung die beabsichtigte Übergabe einer solchen 
Person- im voraus mitzuteilen. 

Zu Artikel 3 : 

Dieser Artikel regelt die Übernahme von 
Drittausländern. Abweichend von den übrigen 
bisher von Österreich abgeschlossenen Schubab­
kommen mit Bestimmungen über Drittausländer ist 
im vorliegenden Vertrag die Verpflichtung eines 
Vertragsstaates zur Übernahme von aus seinem 
Gebiet rechtswidrig in das des anderen Vertrags­
staates eingereister Drittausländer nicht uneinge­
schränkt vorgesehen, sondern auf verschiedene 
Personenkategorien abgestellt. Unter Hinweis dar­
auf, daß Ungarn mit starken illegalen Wanderungs­
bewegungen aus anderen Nachbarstaaten konfron­
tiert ist, die ihrerseits bisher nicht zur uneinge­
schränkten Übernahme illegal nach Ungarn einge­
reister Drittausländer bereit sind, sah sich der 
Vertragspartner nicht zu der von Österreich 
angestrebten uneingeschränkten Regelung in der 
Lage. Nach langwierigen Verhandlungen konnte 
jedoch letztlich erreicht werden, daß die ungarische 
Seite, welche ursprünglich nur zur Übernahme von 
Drittausländern, die sich vor dem Grenzübertritt 
legal in Ungarn aufgehalten hatten, bereit war, dem 
vorliegenden Abkommen zustimmte, das nur einen 
sehr eingeschränkten Personenkreis von der Über­
nahmeverpflichtung ausnimmt. Im wesentlichen 
betrifft diese Ausnahme jene Drittausländer, die zur 
Einreise in den um Übernahme ersuchten Vertrags­
staat einen Sichtvermerk benötigen, jedoch ohne 
einen solchen in diesen Staat eingereist sind, dort 
weder eine Aufenthaltsgenehmigung noch Asyl 
erhielten und nicht auf Grund eines Abkommens 
zwischen diesem und einem anderen Staat von 
letzterem zu übernehmen sind. Im übrigen wurde in 
die Piaambel des Abkommens eine Klausel 
aufgenommen, worin sich die Vertragspartner zu 
einer künftigen Ausweitung des persönlichen 
Anwendungsbereiches des Abkommens bekennen. 

Die Übernahme kann förmlich (Abs. 2) oder 
formlos (Abs. 3) erfolgen. 

Die förmliche Übernahme unter Ausstellung 
einer Übernahmserklärung erfolgt, wenn innerhalb 
der im Abs. 2 vorgesehenen Frist ein Übernahmsan­
trag gestellt und die rechtswidrige Überschreitung 
der Grenze glaubhaft gemacht wird. -

Zuständig für die Stellung von Übernahmsanträ­
gen und für die Ausstellung von Übern-ahmserklä­
rungen ist auf österreichischer Seite die Sicherheits­
direktion für das Burgenland; auf ungarischer Seite 
das Landeskommando der Grenzwache. 

Die formlose Übernahme erfolgt, wenn innerhalb 
der in Abs. 3 vorgesehenen Frist darum ersucht und 
auf Grund der dabei gemachten Angaben die 
rechtswidrige Überschreitung der Grenze festge­
stellt werden kann. 

Sowohl nach einer förmlichen als auch nach einer 
formlosen Übernahme muß der Drittausländer von 
dem Vertrags staat, der darum ersucht hat, wieder 
zurückgenommen werden, wenn sich nachträglich 
herausstellt, daß der Drittausländer nicht aus dem 
Vertragsstaat, der ihn übernommen hat, in den 
anderen eingereist ist (Abs. 4). 

Die Transportkosten bis zur Grenze sind primär 
vom Drittausländer selbst, subsidiär vom Aufent­
haltsstaat zu tragen (Abs. 5). 

Zu Artikel 4: 

Unter der Voraussetzung, daß die Übernahme 
durch den Zielstaat und gegebenenfalls weitere 
Durchbeförderungsstaaten gesichert ist, verpflich­
ten sich die Vertragsstaaten, auf Antrag Drittauslän­
der durchzubefördern (Abs. 1). 

Gemäß Abs. 2 kann die Durchbeförderung 
abgelehnt werden, wenn der Drittausländer im 
Ziels ta at oder weiteren Durchbeförderungsstaaten 
der Gefahr unmenschlicher Behandlung oder der 
Todesstrafe ausgesetzt oder aus Gründen seiner 
Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, seiner 
Zugehörigleit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder seiner politischen Ansichten in seinem Leben 
oder seiner Freiheit bedroht wäre. Ein weiterer 
Grund zur Ablehnung von Durchbeförderungsan­
trägen ist strafgerichtliche Verfolgung im ersuchten 
Staat, in allfälligen weiteren Durchbeförderungs­
staaten oder im Zielstaat, ausgenommen wegen 
rechtswidrigen Grenzübertritts. Innerstaatlich ist als 
Hinderungsgrund für die polizeiliche Durchbeför­
derung insbesondere das im § 37 FrG normierte 
Verbot der Abschiebung in die dort umschriebenen 
Staaten maßgeblich; im Zusammenhang mit allen­
falls drohender Strafverfolgung sind darüber hinaus 
die §§ 13 und 19 des Auslieferungs- und Rechtshil­
fegesetzes beachtlich. 

Zuständig für die Beantragung und Erledigung 
der Durchbeförderung sind die Innenministerien 
der Vertragsparteien (Abs. 3). 
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Stellen sich nach Übernahme zur Durchbeförde­
rung Ablehnungsgründe heraus, ·so ist der Drittaus­
länder von der ersuchenden Partei rückzuüberneh­
men (Abs. 5). 

Die Kosten der Durchbeförderung und einer 
allfälligen Rückstellung sind von der ersuchenden 
Vertragspartei zu tragen (Abs. 6). 

Zu Artikel 5: 

Gemäß diesem Artikel können die zuständigen 
Organe der beiden Vertragsparteien Vereinbarun­
gen über die näheren Modalitäten der Durchfüh­
rung des vorliegenden Abkommens treffen. 

Eine derartige Durchführungsvereinbarung 
wurde von den Innenministern Österreichs und der 

Republik Ungarn bereits abgeschlossen und wird 
gleichzeitig mit dem vorliegenden Abkommen in 
Kraft treten. 

Zu Artikel 6: 

Diese Bestimmung ermöglicht unter bestimmten 
Voraussetzungen die vorübergehende gänzliche 
oder teilweise Aussetzung der Anwendung dieses 
Abkommens. 

Zu Artikel 7: 

Dieser Artikel enthält die Schlußklauseln betref­
fend das Inkrafttreten und die-Kündigungsmöglich­
keit. 
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